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Die generelle Forderung, Abgase aus Feuerstätten 
über Kamine bzw. Schornsteine – auch bei Neubau-
ten – abzuleiten, wurde aufgegeben. Stattdessen 
wurde der Begriff der Abgasanlage eingeführt. Eine 
Abgasanlage muss nur dann aus einem Kamin be-
stehen, wenn Abgase von festen Brennstoffen ab-
zuleiten sind. Stammen Abgase aus einer Öl- oder 
Gasfeuerstätte, kann die Abgasanlage auch aus‚
einer sog. Abgasleitung bestehen.

Die Feuerungsverordnung (FeuV) vom 11. November
2007 (GVBl S. 800), zuletzt geändert am 8. Juli 
2009, enthält Anforderungen, die bei der Errich-
tung oder Änderung von Abgasanlagen zu beach-
ten sind.

Der nötige Querschnitt sollte vom Heizungsbauer, 
einer Schornsteinfachfirma oder dem Bezirkska-
minkehrermeister entsprechend der DIN EN 13384 
„Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechni-
sche Berechnungsverfahren“ Teil 1 „Abgasanlagen 
mit einer Feuerstätte“, Ausgabe August 2008 (DIN 
EN 13384-1:2008-08) bestimmt werden. In einfa-
chen Fällen lassen sich die Querschnitte nach Ta-
bellen der Hersteller ermitteln. 

Abgasanlagen

Abgasanlagen leiten Rauchgase aus Verbrennungs-
anlagen über Dach ins Freie. Beim Kamin dient als 
„Antrieb“ für die Abgasförderung der thermische 
Auftrieb, welcher durch den Gewichtsunterschied 
zwischen der warmen, leichteren „Rauchgassäule“ 
in der Abgasleitung und der kälteren, schwereren 
„Außenluftsäule“ entsteht. Abgastemperatur, Wi-
derstand und Rohrquerschnitt sind somit bestim-
mende Faktoren für die Dimensionierung von Kami-
nen und Abgasleitungen.

Die Wirksamkeit des Kaminzuges wird bei der re-
gelmäßigen Messung nach der Bundesimmissions-
schutz-Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen in Millibar (mbar) oder Hektopascal 
(hPa) (1 mbar = 1 hPa = 100 Pa) überprüft.

Kaminquerschnitt

Einzelöfen, Kachelöfen und offene Kamine werden 
mit festen Brennstoffen betrieben und erzeugen 
auch wegen der meist unvollständigen Verbren-
nung mehr Rauchgase als moderne Feuerstätten. 
Daher benötigen diese größere Kaminquerschnitte 
als moderne Heizkessel einer Zentralheizung.
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Sanierung

Beim Ersatz alter Kessel durch moderne Wärmeer-
zeuger ist in der Regel auch die Abgasanlage an die 
neuen Betriebsbedingungen anzupassen. Im Ver-
gleich zum Altbestand sind bei neuen Heizkesseln 
die Abgastemperaturen erheblich niedriger und die 
Wärmeleistung entspricht dem tatsächlichen (ge-
ringeren) Wärmebedarf. 

Die Anpassung (Sanierung) der Abgasanlage an 
die neuen Betriebsbedingungen kann erfolgen 
durch:

 � Einbau von Zugbegrenzern 
– Nebenluftklappen

Durch den Einbau von Zugbegrenzern – Neben-
luftklappen wird in den Stillstandszeiten des Wär-

meerzeugers eine Durchströmung des Kamins mit 
Raumluft aus dem Keller zur Abführung von Feuch-
tigkeit sichergestellt. 

 � Querschnittsanpassung
Durch das Auskleiden des Bestandsschornstei-
nes mit Schamottemörtel oder durch Einzug ei-
ner kleineren Abgasleitung in den Bestandskamin 
wird der meist zu große Kaminquerschnitt den 
neuen Betriebsbedingungen angepasst. Dies ist 
die gebräuchlichste Art der Kaminsanierung, da sie 
schnell und sauber ausgeführt werden kann. Meist 
werden dabei Edelstahlrohre in Segmenten von 
oben in den Schornstein eingeführt. Im Wohnbe-
reich sind nur Bauarbeiten zur Erstellung von Revi-
sionsöffnungen erforderlich.

Beim Einsatz von Brennwertkesseln kondensiert 
das Abgas auch in der Abgasleitung, weshalb diese 
„feuchteunempfindlich“ ausgeführt werden müs-
sen. Neben Edelstahl bieten sich kostengünstige 
Lösungen aus Kunststoff an.

Die Klassifizierung von Abgasanlagen entsprechend 
der DIN V 18160 „Abgasanlagen“, Teil 1 „Planung 
und Ausführung“, Ausgabe Januar 2006 (DIN V 
18160-1:2006-01) ist unterteilt nach Verwendung, 
Bauprodukten, sowie Kennzeichnung der ausge-
führten Anlage.

Wesentliche Leistungskenngrößen je nach Ein-
satzart und Produkt sind dabei gekennzeichnet:

 � Temperaturklasse 
Die Temperaturklasse gibt die zulässige Abgastem-
peratur in °C wieder.

T080-T600 entspricht z. B. einer zulässigen Abgas-
temperatur von max. 80 °C – 600 °C.

 � Druckklasse (Abbildung 1)

 � Rußbrandbeständigkeitsklasse 
Die Rußbrandbeständigkeitsklasse gibt an, ob sich 
das Bauprodukt für eine rußbrandbeständige Ab-
gasanlage, wie sie für Feuerstätten mit festen 
Brennstoffen erforderlich ist, eignet:

G = rußbrandbeständig 
O = nicht rußbrandbeständig

 � Kondensatbeständigkeitsklasse
Die Kondensatbeständigkeitsklasse gibt an, ob die 
Abgasanlage für trockene (D) oder für feuchte (W) 
Betriebsweise geeignet ist. Bei der Verwendung 
von Pellets sollen Abgasanlagen feuchteunemp-
findlich sein.

 � Korrosionswiderstandsklasse
Die Korrosionswiderstandsklasse gibt an, für wel-
che Brennstoffe das Bauprodukt ausreichend kor-
rosionsbeständig ist:

1 = gasförmig, 2 = flüssig / gasförmig, 
3 =fest / flüssig / gasförmig

Klasse Leckrate 
in l.s-1 · m-2 

Prüfdruck in Pa Betriebsweise Verwendung

N1 2,0 40 Unterdruck Im Gebäude/im Freien

N2 3,0 20 Unterdruck Im Gebäude/im Freien

P1 0,006 200 Über-/Unterdruck1 Im Gebäude/im Freien

P2 0,120 200 Über-/Unterdruck1 Im Freien3

H1 0,006 5000 Über-/Unterdruck2 Im Gebäude/im Freien

H2 0,120 5000 Über-/Unterdruck2 Im Freien3

1 Überdruck max. 200 Pa, 2 Überdruck max. 5000 Pa, 3 bei Unterdruck auch im Gebäude

Abbildung 1

Druckklasse
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 � Feuerwiderstandsklasse

Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange das 
Bauprodukt einer Brandbeanspruchung widersteht:

L30 mindestens 30 Minuten, L90 mindestens 90 
Minuten (entsprechend der europäischen Nor-
mung El 90). Nach den Vorgaben in der Feuerungs-
verordnung (FeuV) müssen Schornsteine für feste 
Brennstoffe in Gebäuden, in denen sie Geschosse 
überbrücken, entweder in der obersten Feuerwi-
derstandsklasse L90 ausgeführt werden, oder in 
durchgehenden Schächten mit einer Feuerwider-
standsfähigkeit gegen Brandbeanspruchung von 
mindestens 90 Minuten angeordnet sein.

 � Abstandsklasse
Die Abstandsklasse gibt an, welcher Abstand in mm
gegenüber Bauteilen aus oder mit brennbaren Bau-
teilen einzuhalten ist. DIN V 18160-1:2006-01 gibt 
den Abstand zusammen mit der Rußbrandbestän-
digkeitsklasse an:

G50 bedeutet rußbrandbeständig, Abstand 50 mm.

 � Kennzeichnung der Bauprodukte 
Bauprodukte für Abgasanlagen müssen mit dem 
CE-Kennzeichen oder dem Ü-Zeichen gekennzeich-
net sein.

Ausführungsarten von Abgasanlagen

Welche Ausführungsart der Abgasleitung zum Ein-
satz kommt, ist abhängig von der Art der Feuer-
stätte. Wärmeerzeuger und Abgasanlage sind auf-
einander abzustimmen und nur in geeigneter Kom-
bination für den Betrieb zugelassen. Eine Abnahme 
und regelmäßige Funktionskontrolle der Bauteil-
kombinationen und Bauteilanordnungen wird durch 
den zuständigen Schornsteinfeger vorgenommen. 
Vor Ausführung der Anlage, am besten jedoch be-
reits bei der Planung, ist der Schornsteinfeger 
rechtzeitig mit einzubeziehen.

Auswahl und Auslegung der Abgasleitungen wer-
den vom verantwortlichen Planer der haustechni-
schen Anlage vorgenommen.

Weiterführende Informationen

www.schornsteinfeger-liv-bayern.de
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